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H A U P T S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Lutzerath 

vom 12. Oktober 2004 

 

 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 

der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der 

Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) 

die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im wöchentlich erscheinenden  

  Mitteilungsblatt "Vulkanecho" der Verbandsgemeinde Ulmen. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen  

können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Ver-

bandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt 

gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und 

Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffentli-

che Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist be-

trägt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Mög-

lichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindes-

tens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3)  Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür  

  keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4)  Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates  

oder eines Ausschusses oder eines Beirates werden abweichend von Absatz 1 durch 

Aushang an den Bekanntmachungstafeln, die sich befinden: 

1. in Lutzerath: Kulturhaus 

2. in Driesch:  Alte Schule 

bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr 

möglich ist. 

(5)  Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die  

vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf-

schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an den Bekanntma-

chungstafeln nach Absatz 4. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung 

des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der 

Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 

(6)  Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere 

Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 
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§ 2 

Ortsbezirke 

Es werden keine Ortsbezirke gebildet. 

 

 

§ 3 

Ausschüsse des Gemeinderates 

(1)  Der Gemeinderat bildet einen Haupt- und Finanzausschuss; der Haupt- und Finanzaus-

  schuss hat 4 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter. 

(2)  Der Gemeinderat bildet neben dem Haupt- und Finanzausschuss folgende weitere  

  Ausschüsse: 

1. Bau- und Planungsausschuss, bestehend aus 4 Ratsmitgliedern, 4 Stellvertretern 

2. Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus 2 Ratsmitgliedern 

3. Friedhofsausschuss, bestehend aus 2 Ratsmitgliedern, 2 Vertretern von kirchlicher 

Seite 

4. Land- und Forstausschuss, bestehend aus 3 Mitgliedern, 3 sonstigen Bürgern 

5. Fremdenverkehrsausschuss, bestehend aus 3 Ratsmitgliedern, 3 sonstigen Bürgern. 

 

 

§ 4 

Übertragung von Aufgaben 

des Gemeinderates auf Ausschüsse 

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 

Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahl-

zeit des Gemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder ent-

zogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt. 

(2) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen 

ist, hat der Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches die Beschlüsse des Ge-

meinderates vorzuberaten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich meh-

rerer Ausschüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss die Federführung. Dem 

Haupt- und Finanzausschuss obliegt auch die Vorbereitung der Beschlüsse des Ge-

meinderates über 

1. den Haushaltsplan 

2. Satzungen 

3. die Bauleitung 

4. die Regionalplanung 

5. Entwicklungsvorhaben und  

6. die Finanzplanung. 
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§ 5 

Übertragung von Aufgaben 

des Gemeinderates auf den Bürgermeister 

Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Gemeinde bis 

zu einer Wertgrenze von    2.500        € im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 

einer Wertgrenze von    2.500        € im Einzelfall, 

3. Aufnahme von Krediten im Einvernehmen mit der Verbandsgemeindeverwaltung, 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maß-

gabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates, 

5. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte, 

6. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 BauGB und in den Fällen des 

§ 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwick-

lung und Ordnung nicht berührt werden, 

7. Zustimmung gemäß §§ 20 und 21 GastVO, 

8. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Fristwahrung. 

 

 

§ 6 

Beigeordnete 

Die Gemeinde hat bis zu 2 Beigeordnete. 

 

 

§ 7 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder 

des Gemeinderates 

(1)  Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen  

Aufwendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des 

Gemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 3.  

(2)  Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von  10   €. 

(3)  Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwischen 

  Wohnort und Sitzungsort erstattet. 

 

 

§ 8 

Aufwandsentschädigung 

des Ortsbürgermeisters 

Die dem Ortsbürgermeister gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO zustehende  monatliche  

Aufwandsentschädigung wird um 10 v.H. erhöht. 
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§ 9 

Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters  

eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeis-

ters nach § 8. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 

vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbe-

trages der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die 

Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so be-

trägt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2.  

(2)  Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1  

gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates und der 

Ausschüsse die für Gemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung; so-

fern sie nicht bereits hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmit-

glied erhalten.  

(3)  Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind,  

jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates 

teilnehmen und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, er-

halten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsent-

schädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, 

mindestens jedoch 11,20 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen 

des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 

Abs. 4 GemO. 

 

 

§ 10 

Aufwandsentschädigung 

für weitere Ehrenämter 

(1)  Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine  

pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. 

Das Erfrischungsgeld beträgt  16   € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an ei-

nem Wahltag mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfri-

schungsgeld nur einmal gewährt.  

 

 

§ 11 

In-Kraft-Treten  

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am 12.10.2004 in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20.02.1995 außer Kraft. 
 

 

Lutzerath, 12. Oktober 2004 
Ortsgemeinde Lutzerath 

(DS) 

gez. 

Anne Piechota 
Ortsbürgermeisterin 
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Hinweise: 

 Diese Satzung wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates Lutzerath am 12.10.2004 

beschlossen. 

 Die Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Mitteilungsblatt „Vulkan Echo der Verbands-

gemeinde Ulmen – Ausgabe 43/2004 – vom 23.10.2004 


